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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

KStG 1966 §2 Abs1;

Rechtssatz

Zu den Betrieben gewerblicher Art von Körperschaften des ö7entlichen Rechts gehören alle Einrichtungen dieser

Körperschaften, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen oder anderen

wirtschaftlichen Vorteilen dienen. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, ist nicht erforderlich. Die Einrichtung ist als Betrieb

gewerblicher Art nur dann steuerp;ichtig, wenn sie sich innerhalb der Gesamtbetätigung der Körperschaft

wirtschaftlich heraushebt. Diese wirtschaftliche Selbständigkeit kann in einer besonderen Leitung, in einem

geschlossenen Geschäftskreis, in der Buchführung oder in einem ähnlichen, auf eine Einheit hindeutenden Merkmal

bestehen.
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